
Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung (Beschlussfassung über die 

Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und / oder 

Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, 

Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende 

Satzungsänderung (Bedingtes Kapital)) gemäß 

§§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG:  

 
Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und / oder Wandelanleihen im 

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000 sowie zur Schaffung des dazugehörigen Bedingten 

Kapitals von bis zu EUR 1.071.525 soll die unten noch näher erläuterten Möglichkeiten der Digital 

Identification Solutions AG zur Finanzierung ihrer Aktivitäten sichern und erweitern und soll dem 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger 

Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und 

zeitnahen Finanzierung eröffnen.  

 

Hierbei sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten zu unterscheiden: 

 

In erster Linie wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09. August 

2016 einmalig oder mehrmals Options- und / oder Wandelschuldverschreibungen auszugeben und den 

jeweiligen Teilschuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte beizufügen, die die Erwerber 

nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen berechtigen, Aktien der Gesellschaft in einer 

Gesamtzahl von bis zu 1.071.525 Stück zu beziehen.  

 

Diese Ermächtigung lässt das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre grundsätzlich unberührt. Um die 

Abwicklung zu erleichtern, kann allerdings insoweit von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, 

die Options- und / oder Wandelschuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von 

Kreditinstituten mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen 

entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 

AktG).  

 

In zweiter Linie wird der Vorstand ermächtigt, das gesetzliche Recht der Aktionäre zum Bezug der 

Schuldverschreibungen auszuschließen, jedoch nur in bestimmten Grenzen und nur unter bestimmten 

engen Voraussetzungen. 

 

Zum einen soll das Bezugsrecht lediglich so weit ausgeschlossen werden können, wie dies nötig ist, 

um bei der Festlegung des Bezugsverhältnisses etwa entstehende Spitzenbeträge ausgleichen zu 

können. Spitzenbeträge ergeben sich aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der 

Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses. Ein Ausschluss des Bezugsrechts erleichtert in 

diesen Fällen die Abwicklung der Kapitalmaßnahme, insbesondere des Bezugsrechts der Aktionäre. 

 

Ferner soll der Vorstand ermächtigt sein, das Bezugsrecht gemäß der vom Gesetzgeber in § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG geschaffenen Möglichkeit auszuschließen, „wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 

zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet“. Insoweit soll das bedingte Kapital, für welches das Bezugsrecht gemäß 



dieser Vorschrift ausgeschlossen werden können soll, auf 10 % des derzeitigen Grundkapitals 

beschränkt werden.  

 

Der Vorstand wird im Übrigen bei der Festlegung des Ausgabepreises den nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Options- und / oder 

Wandelschuldverschreibung nicht wesentlich unterschreiten und dadurch sicherstellen, dass auch 

insoweit die Voraussetzungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei der Ausnutzung des Bedingten 

Kapitals beachtet werden.  

 

Der Vorstand wird damit in die Lage versetzt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats kurzfristig und 

schnell die Kapitalmärkte in Anspruch zu nehmen und durch eine marktnahe Festlegung der 

Konditionen optimale Bedingungen etwa bei der Festlegung des Zinssatzes und insbesondere des 

Ausgabepreises der Options- und / oder Wandelschuldverschreibung zu erzielen und damit die 

Kapitalbasis der Gesellschaft zu stärken.  

 

Die Platzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eröffnet die Möglichkeit, einen 

deutlich höheren Mittelzufluss als im Falle einer Emission mit Bezugsrecht zu realisieren. Maßgeblich 

hierfür ist, dass die Gesellschaft durch den Ausschluss des Bezugsrechts die notwendige Flexibilität 

erhält, um kurzfristig günstige Börsensituationen wahrzunehmen.  

 

Dem Schutzbedürfnis der Aktionäre wird durch die Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 

unter dem Marktwert Rechnung getragen. Hierdurch wird eine nennenswerte wirtschaftliche 

Verwässerung des Wertes der Aktien verhindert werden. Aufgrund der in der Ermächtigung 

vorgesehenen Festlegung des Ausgabepreises, der nicht wesentlich unter dem rechnerischen 

Marktwert liegt, sänke der Wert eines Bezugsrechts praktisch auf null. Den Aktionären entsteht 

folglich durch den Ausschluss des Bezugsrechts kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil; sie 

haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen 

Bedingungen im Wege des Erwerbs der erforderlichen Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Eine 

nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien der Gesellschaft infolge des 

Bezugsrechtsausschlusses tritt somit nicht ein.  

 

Die vorgeschlagene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 1.071.525 ist ausschließlich 

dazu bestimmt, die Ausgabe der bei Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten erforderlichen 

Aktien der Gesellschaft sicherzustellen, soweit nicht etwa ein Barausgleich gewährt oder eigene 

Aktien eingesetzt werden.  
 


